
Das Kassationsverfahren ist somit in zweierlei Hin
sicht von Bedeutung: Erstens wird die fehlerhafte Ent
scheidung korrigiert und damit die sozialistische Gesetz
lichkeit und Gerechtigkeit im Einzelfall durchgesetzt; 
zweitens wird den Gerichten — ausgehend vom Einzel
fall — eine verallgemeinernde, auf die einheitliche, rich
tige Rechtsanwendung orientierende Anleitung gege
ben, ohne daß die Gerichte dadurch über den Einzelfall 
hinaus gebunden werden. Aus dem Prinzip des demo
kratischen Zentralismus ergibt sich jedoch, daß „die 
Entscheidungen des Obersten Gerichts grundsätzlich so 
lange richtungweisend für die Rechtsprechung sind, bis 
das Oberste Gericht selbst seinen Standpunkt in der be
treffenden Rechtsfrage ändert... Das schließt nicht aus, 
daß die Instanzgerichte in bestimmten Ausnahmefällen 
von einer Entscheidung des Obersten Gerichts abwei
chen können, so insbesondere, wenn sich die gesell
schaftlichen Verhältnisse... weiterentwickelt haben und 
eine Beachtung dieser Entscheidung im Widerspruch zu 
den objektiven Gesetzmäßigkeiten stünde“.1 
Die Verbindlichkeit der Kassationsrechtsprechung über 
den entschiedenen konkreten Fall hinaus ist vor allem 
bei der Auslegung von Rechtsnormen zu beachten. An
ders ist es, wenn das Kassationsgericht Kriterien für 
die Strafzumessung nach Strafart und -höhe bei be
stimmten Deliktsgruppen oder Delikten herausgearbei
tet hat. Hier kann das Kassationsurteil nur einen Rah
men setzen, innerhalb dessen das Instanzgericht seine 
Entscheidung unter Berücksichtigung aller objektiven 
und subjektiven Umstände des konkreten Falles treffen 
muß.
Das Kassationsurteil muß in der Regel die Grundlage 
dafür schaffen, daß die gesellschaftlichen Zusammen
hänge, die der Straftat zugrunde liegen, aufgedeckt und 
entsprechend den jeweiligen konkreten Bedingungen in 
der neuen gerichtlichen Entscheidung berücksichtigt 
werden. Dies hat im Rahmen des geltenden Rechts und 
der vom Obersten Gericht aufgestellten Grundsätze für 
die Rechtsanwendung und Strafpolitik zu geschehen. 
Besondere Bedeutung kommt der Kassationspraxis nach 
dem Erlaß neuer Gesetze, anderer für die Strafrecht
sprechend wesentlicher Normativakte sowie nach dem 
Erlaß von Richtlinien und Beschlüssen des Obersten Ge
richts zu. Das wird vor allem mit der Einführung des 
neuen Strafgesetzbuchs und der neuen Strafprozeßord
nung der Fall sein. Im Vordergrund der Kassations
rechtsprechung steht dabei die detaillierte Erläuterung 
des Gesetzeswortlauts oder der Richtlinie, insbesondere 
dann, wenn dort nur Prinzipien der Rechtsanwendung 
enthalten sind, die der konkreten Ausgestaltung durch 
die Rechtsprechung bedürfen.

Rechtskraft und Kassation
Zu den grundlegenden prozessualen Garantien der all
gemeinen Rechtssicherheit gehört das Prinzip der 
Rechtskraft. Die Rechtskraft drückt die Autorität aus, 
die einer gerichtlichen Entscheidung verliehen wird, 
und gewährleistet — zusammen mit der Durchsetzung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit — 
die Rechtssicherheit.
Da die Rechtsprechung wesentliche Lebensinteressen der 
Bevölkerung in der DDR berührt, sind auch an die 
Rechtskraft bestimmte rechtliche Wirkungen geknüpft. 
Sie sichert die Stabilität des Urteils und festigt damit 
das Vertrauen der Bürger zum sozialistischen Staat und 
seinen Organen. Niemand darf in derselben Sache we
gen einer Handlung, über die ein Gericht der DDR 
rechtskräftig entschieden hat, erneut strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden (§ 6 Abs. 1 StPO).
Das im Strafprozeß der DDR geltende Prinzip der all-
1 Toeplitz, „Zur Bindung des Gerichts an den im Eheverfahren 
gestellten Unterhaltsanspruch eines Ehegatten“, NJ 1961 S. 850.

seitigen Erforschung der Wahrheit (§ 200 StPO) sichert 
die gerechte Anwendung des Strafgesetzes und die ge
rechte Bestrafung der Schuldigen (§ 1 Abs. 2 StPO) bzw. 
ihre Freisprechung (§ 221 StPO) oder Nichtbestreifung 
(§ 9 StEG). Dagegen verletzt eine nicht auf der objektiven 
Wahrheit beruhende gerichtliche Entscheidung die Prin
zipien der Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit.
In einem solchen Falle liegt es sowohl im Interesse des 
sozialistischen Staates als auch des individuell betroffe
nen Bürgers, die fehlerhafte rechtskräftige Entschei
dung aufzuheben. Das ist aber nur möglich, wenn die 
Rechtskraft im Einzelfall durchbrochen wird. Deshalb 
ist es notwendig, den Rahmen für die Aufhebung 
rechtskräftiger Entscheidungen zu begrenzen, was in 
§§ 301 bis 303 StPO geschehen ist.
Das oberste Prinzip des Strafverfahrens ist die Ver
wirklichung sozialistischer Gesetzlichkeit und Gerech
tigkeit. Ihr ist das Prinzip der Rechtskraft untergeord
net. Dieses Prinzip muß dann zurücktreten, wenn die 
sozialistische Gesetzlichkeit durchgesetzt werden muß. 
Die Verwirklichung von Gesetzlichkeit und Gerechtig
keit ist in der sozialistischen Ordnung ein gesamtgesell
schaftliches Anliegen; sie ist Ausdruck der Durchsetzung 
objektiver Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Ent
wicklung. Deshalb gibt es auch keinen objektiven In
teressenwiderspruch, wenn eine rechtskräftige Ent
scheidung zuungunsten eines Bürgers kassiert wird. 
Zwar werden in einem solchen Fall die subjektiven In
teressen dieses Bürgers der objektiven Notwendigkeit 
nach Durchsetzung der Gesetzlichkeit mindestens zeit
weilig entgegenstehen. Jedpch dient auch die Kassation 
zuungunsten des Betroffenen nicht nur dazu, die Über
einstimmung zwischen der gerichtlichen Entscheidung 
als Ausdruck der Forderung an ein bestimmtes Ver
halten und den gesellschaftlichen Notwendigkeiten her
zustellen, sondern auch dazu, den Betroffenen zu befä
higen, sich künftig entsprechend diesen Notwendigkei
ten zu verhalten und sein Leben entsprechend der ge
wonnenen Einsicht zu gestalten.
Nur wahrhaft gerechte, auf der allseitigen Erforschung 
der objektiven Wahrheit beruhende, der sozialistischen 
Gesetzlichkeit und den ihr zugrunde liegenden gesell
schaftlichen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten entspre
chende gerichtliche Entscheidungen sind geeignet, das 
Denken und Handeln der Bürger im Sinne der sozia
listischen Lösung von Widersprüchen und Konflikten 
zu fördern und die sozialistische Staatsmacht zu 
festigen.
Deshalb ist die Durchbrechung der Rechtskraft im Kas
sationsverfahren eine notwendige Maßnahme, die der 
Verwirklichung der Prinzipien der sozialistischen Ge
setzlichkeit und Gerechtigkeit und damit der Stärkung 
der Rechtssicherheit dient.

Maßnahmen zur Einleitung eines Kassationsverfahrens
Ein Kassationsverfahren einzuleiten obliegt allein der 
verantwortlichen Entscheidung der gesetzlich dazu Be
rechtigten'2 3. Sie unterliegen insoweit keinen Beschlüssen 
der Kollegialorgane, wie etwa der Präsidien des Ober
sten Gerichts oder der Bezirksgerichte1. Es steht allein 
im Ermessen des Anträgsberechtigten, ob er von seinem 
Antragsrecht Gebrauch macht. Das Kassationsgericht ist 
jedoch nicht an die von ihm vertretene Auffassung zur 
rechtlichen Würdigung und zur Strafzumessung gebun
den. Es muß sich lediglich an den Rahmen halten, der
2 Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Stel
lung des Präsidenten des Obersten Gerichts bzw. der Direktoren 
der Bezirksgerichte.
3 Es ist also unzulässig, daß das Präsidium des Bezirksgerichts 
Grundsätze für die Kassationstätigkeit beschließt und damit 
den Direktor als Antragsberechtigten verpflichtet, bei Vor
liegen der in den Grundsätzen genannten Umstände Kassations
antrag zu stellen.
Richtig legt die Arbeitsordnung des Obersten Gerichts fest 
(Ziff. 34), daß der Präsident die Grundsätze der Kassationstätig
keit bestimmt.
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